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Veranstaltung: 
Informationen zur Unternehmensnachfolge 
 
 
Termin/Ort:  
11.12.2007 in Magdeburg 
 
 
Veranstaltung: 

- Industrie- und Handelskammer Magdeburg Herr Sven Horn 
Amt. Geschäftsführer für Industrie, 
Umwelt und Konjunktur 

- Netzwerkprojekt NETWORK-KMU, QFC GmbH Herr Mario Walter 
Projektleiter für Workshops 

 
Referent: 

- Herr Arnd Merschky, Fachanwalt für Erbrecht und Steuerrecht,  
Hümmerich & Bischoff, Kanzlei Halle 

 
 
 

Nach der Begrüßung der Anwesenden durch Herrn Horn und Herrn Walter ging Herr 
Merschky auf die Thematik der Unternehmensnachfolge für kleine und mittlere Firmen 
(KMU) aus dem Blickwinkel des Erbrechts ein.  

Die langfristige Sicherung des Fortbestandes des Unternehmens sollte bei einem Wechsel 
an der Führungsspitze nicht aus den Augen verloren werden. Der Betriebsübergang bedarf 
daher großer Anstrengungen seitens des Unternehmens. Die Vorbereitung sollte rechtzeitig 
beginnen, je eher desto besser. Neben den betriebswirtschaftlichen und personellen 
Voraussetzungen sind aber auch rechtliche Regelungen zu beachten. Allerdings ist die 
derzeitige erbrechtliche Situation noch von Unsicherheiten geprägt. Mit der Kabinettsvorlage 
von Peer Steinbrück und Roland Koch steht aber eine Diskussionsgrundlage für eine 
zukünftige Gestaltung zur Verfügung. Die möglichen, damit einhergehenden Änderungen 
wurden von Herrn Merschky anschaulich und praxisorientiert erläutert. So werden zwar die 
Freibeträge deutlich angehoben, allerdings auch die entsprechenden 
Bemessungsgrundlagen, die Steueränderungen sollen kostenneutral erfolgen. Für kleinere 
Unternehmen oder eine direkte Nachfolge könnten sich in Zukunft Steuervorteile ergeben. 
Allerdings sei es sehr schnell möglich, über die Freigrenzen hinaus zu kommen, was dann 
zu einer höheren Steuerbelastung führen könnte. Ob die dargestellten Eckwerte sich so im 
neuen Gesetz, das im ersten Halbjahr 2008 erwartet wird, wiederfinden, muss abgewartet 
werden. Herr Merschky skizzierte darüber hinaus notwendige Handlungsbedarfe, etwa bei 
der Feststellung von Verkehrs- und Steuerwerten für Grundstücke und Unternehmen. Bei 
testamentarischem Erbgang empfahl er insbesondere Erbengemeinschaften zu vermeiden, 
um in der Firma die täglich notwendige unternehmerische Entscheidungsfähigkeit nicht zu 
gefährden. Diese Regelung, die sich gesetzlich ergibt, wenn keine Nachfolge vereinbart 
wurde, besteht nur auf Zeit und beinhaltet eine Vielzahl an Problemen in der praktischen 
Unternehmensführung (alle Entscheidungen müssen einstimmig getroffen werden). Bei 
Veräußerung an Dritte sollte von Seiten des Käufers auf eine eingehende Prüfung der 



Die Veranstaltung wurde aus Mitteln des Landes Sachsen-Anhalt und des Europäischen 
Sozialfonds gefördert. 

Kaufsache und ein Wettbewerbsverbot für den Verkäufer geachtet werden. Den Kaufpreis 
sollte sich der Verkäufer hingegen nur als Ganzes auszahlen lassen, da er ansonsten 
indirekt vom Geschäftsrisiko des neuen Eigentümers abhängt. 

Im Anschluss stellte Herr Horn eine neue Initiative zur Thematik vor: das „Netzwerk 
Unternehmensnachfolge Sachsen-Anhalt“. Daran sind neben den großen Kammern wie IHK 
und HWK auch andere Akteure beteiligt.  

 

 
Herr Walter stehend, Herr Merschky und Herr Horn von rechts nach links, 

bei der Begrüßung der Teilnehmer des Workshops 
 

Das Projekt NETWORK-KMU bietet eine Reihe von Serviceleistungen für KMU in Sachsen-
Anhalt. Herr Walter stellte dazu nicht nur die beteiligten Projektträger sondern auch gezielt 
die Beratungsangebote und Erfahrungen aus der mittlerweile mehr als 2 1/2– jährigen 
Projektlaufzeit vor. Neben der Durchführung von Workshops bilden die 
Unternehmensbetreuung, eine Servicehotline und eine Internetplattform die grundlegenden 
Bausteine als Hilfestellung zur Sicherung und Stärkung der Unternehmen in Sachsen-Anhalt. 

 


